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Inhalts - Uebersicht :

Är. 21. Kundmachung der k. k. Statthalter « und Kreisregierung von Nieder-
Lßerreich vom 20. März 1850, Z. 12590, womit die Verordnung des
Ministers des Innern vom 9. März 1850, Z 1286 - A. I. , wegen Er-
laffung der provisorischen Gemeinde- Ordnung für die Stadt Wien, zur
allgemeinen Kenntniß gebracht wird.



Provisorische Gemeindeordrmng

für die

Stadt WieNj

welche Seine Majestät über einen von dem Minister des Innern mit

Zustimmung des MinistUrathes erstatteten allerunterthänigsten Vor¬

trug in Gemäßheit des §. 87 der Reichsverfassung und des K. 6

des provisorischen Gemeindegesetzes mit allerhöchster Entschließung vom
6. März 1850 in nachstehender Weise allergnädigst zu genehmigen

geruht haben .

I . Abschnitt .
Bon dem Gebiete der Gemeinde und den Be¬

wohnern desselben ,

lmfang der Gemeinde .

8. i .

Die Gemeinde Wien umfaßt das Gebiet vom Sporne der

Brigittenau längs des Stromstricheö ( Fahrwassers ) der großen Donau

und die Zwischenbrückenau , den Gänsehaufen , die Kriegau , den Prater

und die Freudenau herum bis zur Ausmündung des neuen Durch¬

stiches des Wiener Donaukanals in die große Donau , von hier den

untern Rand des rechten Ufers dieses Durchstiches und des Donau¬

kanals aufwärts bis an die Katastralgränze über den Wienerberg bis
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